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Antrag
auf Weiterleitung einer Zuwendung des Landes NRW zur 
Stärkung des Ehrenamtes im Kontext Prävention
Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Ministeriums für Schule und Bildung 
vom 3. April 2025

An die
Stadt Remscheid
Kommunales Integrationszentrum
Blumenstr. 24
42853 Remscheid


1. Antragsteller

	Name/Bezeichnung

	

	

	Anschrift

	

	

	Verantwortliche*r (Name)

	

	Auskunft erteilt (Name, Telefon-Nr., E-Mail-Adresse)

	

	Bankverbindung

	IBAN

	

	BIC

	

	Bank

	





2. Beschreibung der geplanten Maßnahmen

2.1 Betrieb von Bildungs- und Begegnungsstätten für Geflüchtete und Neuzugewanderte, auch im Umfeld von Unterkünften

	Bezeichnung des Raums
	

	Adresse:
	

	Stadtteil:
	

	Beabsichtigte Nutzung der Räumlichkeiten:

	

	Geplante Nutzung der Fördergelder/Finanzplan:


	Beantragte Fördermittel (Summe):
	




Hinweise:
· Förderfähige Bildungs- und Begegnungsstätten müssen zu mindestens 33 Prozent der gesamten Nutzungszeiten für den Bereich der Integration von Geflüchteten und Neueingewanderten verwendet werden
· Aufwendungen für den laufenden Betrieb wie Ausgaben für Miete einschließlich Nebenkosten, Strom und Heizung werden gefördert
· Förderfähig sind die (digitale) Durchführung von Maßnahmen mit Präventionscharakter sowie die Ansprache potenzieller neuer Ehrenamtlicher im Präventionsbereich durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen und die Optimierung eigener (vereinsinterner) Prozesse. Diese Aktivitäten sind nicht an eine Bildungs- und Begegnungsstätte gebunden
· Förderfähig sind dem Zuwendungszweck dienende Sachausgaben. Dazu gehören Lernmittel und Betätigungsmaterial, die Geflüchteten und Neueingewanderten in den Bildungs- und Begegnungsstätten zur Verfügung gestellt werden.
Dies sind zum Beispiel: 
 Einrichtung eines Spielbereichs / einer Spielecke mit Spielzeug, Spielzelt, Rutsche, Spielteppich, Spieleküche usw. 
 Tischtennisplatte mit Zubehör 
 Koch- und Esszubehör 
 Computer / Tablet mit Selbstlernsoftware für die deutsche Sprache 
 Spiel- und Sportgeräte für Gruppenaktivitäten, z.B. Kicker-Tisch 
 Material und Ausstattungsgegenstände für kulturelle (nicht professionelle) Beschäftigungen und Begegnungen, z.B. einfache Perkussionsinstrumente, Keyboard, Malutensilien, Bücher etc. 
 Werkzeug und Zubehör für handwerkliche (nicht professionelle bzw. arbeitsmarktbezogene) Beschäftigungen
· Nicht förderfähig sind: 
 Eigene Personalausgaben, auch für den laufenden Betrieb der Bildungs- und Begegnungsstätte 
· die Renovierung (auch Schönheitsreparaturen) bzw. Ausstattung von Räumen mit Möbeln, auch von sanitären Anlagen, Abstellkammern, Kellerräumen oder Lagerräumen 
· berufsbezogene Sachausgaben (z.B. Werkbank zur Kompetenzfeststellung)
· Bildungs- und Begegnungsstätten, die innerhalb der Landeserstaufnahmeeinrichtungen, der Zentralen Unterbringungseinrichtungen für die Erstaufnahme von Asylbewerbern und der Notunterkünfte, die im Auftrag des Landes betrieben werden, liegen.


























2.2a Maßnahmen des Zusammenkommens und der Orientierung

	Beschreibung der beabsichtigten Maßnahme:

	

	Geplante Nutzung der Fördergelder/Finanzplan:


	Beantragte Fördermittel (Summe):
	



Hinweise: 
· Für jede Maßnahme bitte eine Tabelle einfügen!
· Sachausgaben für die Bereitstellung von Angeboten des Zusammenkommens und der Orientierung als Präventionsmaßnahmen gegen extremistische Haltungen sind förderfähig. Darunter fallen auch Ausgaben für Fahrten und Auslagen (z.B. Eintrittsgelder) für ehrenamtlich Tätige, Geflüchtete und Neueingewanderte sowie für Honorare, u.a. auch für Dolmetscher:innen.
· Weitere förderfähige Maßnahmen, die von Ehrenamtlichen initiiert oder fortgeführt werden, sind zum Beispiel:
 Niedrigschwellige Sprach- und Lesegruppen 
 Angebote zur Kontaktaufnahme zu Institutionen und Ansprechpersonen im jeweiligen Sozialraum bzw. der jeweiligen Kommune 
 Angebote zur Information über die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen nach dem Grundgesetz und über die Regeln des Zusammenlebens in Deutschland 
 Angebote zur Durchführung lebenspraktischer und (nicht professioneller) handwerklicher Tätigkeiten 
 Angebote zur Freizeitbeschäftigung und Freizeitgestaltung 
 Angebote zum interkulturellen und interreligiösen Dialog einschließlich niedrigschwelliger Angebote gegen Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung











2.2b Sachausgaben für die Begleitungen von Geflüchteten/Neuzugewanderten 

	Beabsichtigte Nutzung der Fördermittel:
  



	Beantragte Fördermittel (Summe):
	



Hinweis:
· zuwendungsfähig sind Sachausgaben für die Begleitung von Neueingewanderten und Geflüchteten durch ehrenamtlich tätige Personen z.B. zu Institutionen und Freizeitangeboten





























2.3 Maßnahmen zur Informations- und Wissensvermittlung

	Beschreibung der beabsichtigten Maßnahme:

	

	Geplante Nutzung der Fördergelder/Finanzplan:


	Beantragte Fördermittel (Summe):
	



Hinweise:
· Die Ansprache von und Information für Menschen, die sich in der Integrationsarbeit engagieren, ist förderfähig, genauso wie (Online-)Werbeaktivitäten wie die Organisation und Durchführung von Tagen der offenen Tür etc.
· Förderfähig sind Sachausgaben für die Erstellung (z.B. Layoutentwurf, Bildrecherche, Satz, Korrektur), den Druck (z.B. der Neudruck und die Vervielfältigung von Flyern, Broschüren, Stadt- und Integrationskarten), die Anschaffung von bereits existierenden Flyern, Broschüren oder Büchern sowie die Durchführung von Maßnahmen zur Gewinnung neuer ehrenamtlich tätiger Personen (z.B. Tag der offenen Tür von Ehrenamtsinitiativen oder das Inserieren von kostenpflichtiger (Online-) Werbung)
· Sachausgaben für die Erstellung einer neuen Internetseite oder die Erweiterung durch Zusatzseiten z.B. mit mehrsprachigen Informationen für Geflüchtete oder für Ehrenamtliche oder Online-Werbung sowie die Pflege bzw. Aktualisierung von bestehenden Internetseiten sind förderfähig
· Ebenso sind die Kosten für die Übersetzung von Printmedien und internetbasierten Medien förderfähig

















2.4 Maßnahmen zur Förderung der Demokratiebildung

	Beschreibung der beabsichtigten Maßnahme:

	

	Geplante Nutzung der Fördergelder/Finanzplan:


	Beantragte Fördermittel (Summe):
	



Hinweise:
Förderfähig sind beispielsweise:
· Mehrsprachige Informationen zum Parteiensystem, zum Wahlrecht und zu Wahlabläufen auf kommunaler, Landes-, Bundes- und europäischer Ebene für die Zielgruppe 
· Besuche und Führungen in lokalen Parlamenten wie Stadträten und Kreistagen sowie im Landtag Nordrhein-Westfalens für neueingewanderte und geflüchtete Menschen 
· Informationsveranstaltungen, Projekte, Workshops und Schulungen zu Partizipationsformen im politischen System, Teilhabemöglichkeiten und zur Kompromissfindung
· Argumentations- und Debattiertrainings sowie Debattierwettbewerbe, Rollenspiele und Simulationen zu politischen Gremien und Prozessen 
· Veranstaltungen, die Wissen über die Demokratie, das Parteiensystem und das politische System Nordrhein-Westfalens, der Bundesrepublik Deutschland sowie der Europäischen Union vermitteln 
· Veranstaltungen, die über islamistische Ansprachen, zum Beispiel in sozialen Medien, und das Vorgehen sogenannter Influencer:innen informieren 
· Öffentlichkeitsarbeit zu den Themen Demokratie, Parteiensysteme, Partizipationsformen und -möglichkeiten, Wahlrecht

Förderfähig sind dem Zuwendungszweck dienende Sachausgaben wie z.B.: 
· Kosten für professionelle externe Referent:innen bzw. Trainer:innen (inklusive Vorbereitung, Nachbereitung und Fahrtkosten der Referent:innen bzw. Trainer:innnen)
· Sachausgaben für die Erstellung (z.B. Layoutentwurf, Bildrecherche, Satz, Korrektur), den Neudruck und die Vervielfältigung von Flyern, Broschüren, Plakaten 
· Kosten für die Anschaffung von bereits existierenden Flyern, Broschüren, Plakaten oder Büchern 
· Ausgaben für Fahrten und Auslagen (z.B. Eintrittsgelder) für ehrenamtlich Tätige, Geflüchtete und Neueingewanderte sowie für Honorare, u.a. auch für Dolmetscher:innen)
· Kosten für punktuelle Veranstaltungen, z.B. Raummiete, Catering etc. im angemessenen Rahmen

2.5 Maßnahmen zur Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen und zur Begleitung ihrer Arbeit 

	Beschreibung der beabsichtigten Maßnahme:

	

	Geplante Nutzung der Fördergelder/Finanzplan:


	Beantragte Fördermittel (Summe):
	



Hinweise:
· Sachausgaben für die Qualifizierung und den Austausch von in der Flüchtlingshilfe und in der Arbeit mit Neueingewanderten ehrenamtlich Tätigen, die nicht durch die Angebote der KI abgedeckt werden, sind förderfähig. Dies beinhaltet auch Honorare für professionelle Fachreferent:innen, Moderator:innen und Trainer:innen, deren Vorbereitung, Nachbereitung und Fahrtkosten 
· Ebenso sind die Kosten für den persönlichen Austausch oder eine Supervision der ehrenamtlich tätigen Personen förderfähig, z.B. die Miete geeigneter Räumlichkeiten sowie eine Verpflegung im angemessenen Rahmen
· Fahrkosten für Schulungen können aus dem Sachausgabenbudget erstattet werden
Mögliche Themen für förderfähige Qualifizierungen in Bezug auf Prävention in der Integrationsarbeit, sind z.B.: 
· Projektmanagement, Teamarbeit und Teamleitung 
· EDV-Kenntnisse, Buchhaltung und Abrechnung 
· rechtliche und verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen 
· Fortbildungen und Seminare zu den Themen Extremismusprävention und Demokratieförderung 
· Kenntnisse über verbale und nonverbale Kommunikation, Verhandlungen etc. 
· Qualifizierungen zum interkulturellen Austausch und zur interkulturellen Öffnung 
· Vermittlung kultureller Kompetenz, um Integrationsmöglichkeiten vorhandener Kulturangebote einschätzen und nutzen zu können










Durchführungszeitraum

Von 01.01.2025 bis 31.12.2025


3. Beantragte Zuwendung

Für die vorgenannten Maßnahmen wird eine Zuwendung in Höhe von       Euro beantragt. Die Berechnung der beantragten Zuwendung ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

	Nr.
	Nutzung
	Summe

	2.1
	Betrieb von Bildungs- und Begegnungstätten für Geflüchtete und Neueingewanderte, auch im Umfeld von Unterkünften
	

     




	2.2
	a) Maßnahmen des Zusammenkommens und der Orientierung 
	
     


	
	b) Begleitung von Geflüchteten/Neuzugewanderten
	
     


	2.3
	Maßnahmen zur Informations- und Wissensvermittlung
	     


	2.4
	Maßnahmen zur Förderung von Demokratiebildung
	


     




	

2.5
	Maßnahmen zur Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen und zur Begleitung ihrer Arbeit
	

     

	
	Fördersumme (gesamt)
	     



 
4. Erklärung

Der Antragsteller erklärt, dass 

4.1	die Angaben in diesem Antrag einschließlich Antragsanlagen vollständig und 
	richtig sind,
4.2	keine weiteren öffentlichen Fördermittel für die Durchführung der Maßnahme eingesetzt werden (Ausschluss der Doppelförderung),
4.3	die kommunalen Vergaberichtlinien beachtet werden. 

	
      
	
	
	 
	 
	 

	(Ort/Datum)

	
	
	Rechtsverbindliche Unterschrift






6

